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Nachrichten aus dem sozialen Alltag in NRW 
Heute: Ambulante Suchtkrankenhilfe 

 

Ein Land – und viele kleine  
kommunale Suchtprogramme? 
Ab 2007 macht jede Kommune Suchtarbeit nach eigenem Rezept/ 
Landesmittel dafür nur noch pauschal 

 

Es dauerte einige Jahre der Diskussion in der Stadt, dann war es entschieden: In Aachen 
gibt es seit 2004 nur noch einen großen Anbieter für die ambulante Suchthilfe: die „Suchthilfe 
Aachen“, getragen von Caritas und Diakonie. Am Ende eines langen 
Entscheidungsprozesses entschied sich der Rat einstimmig für diese „Optimierung“ der 
Suchthilfe in der Stadt – und damit für die Zusammenarbeit mit nur noch einem 
Ansprechpartner. Von drei kleinen Vereinen unter dem Dach des PARITÄTISCHEN sind 
seitdem zwei nicht mehr im Geschäft – eine davon die landesweit anerkannte Fachstelle 
gegen Essstörungen “Anna Conda“. Der dritte Verein hat sich anderen Aufgaben zugewandt. 
Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wechselten ihren Arbeitsplatz zum neuen Anbieter. 
Die Vorteile für die Kommune liegen auf der Hand: Weniger Reibungsverluste in den 
Verhandlungen, Gesamtversorgung aus einer Hand. Oder, mit anderen Worten: weniger 
Mitspieler, weniger „Meckerer“ im Sozialausschuss der Stadt. Die Vorteile für die Klienten 
werden sich erweisen müssen – die Stadt Aachen erwartet vom neuen Träger eine 
Verbesserung der Versorgungsstruktur bei gleichen oder sogar niedrigeren Kosten. Es bleibt 
abzuwarten, ob die erwarteten „Synergieeffekte“ durch Zentralisierung der Angebote und 
Konzentration der Träger eintreten werden – und wie sie aussehen. 

Aachen könnte ein „Vorbild“ werden für die Kommunen in NRW: Ab 2007 gehen die dafür im 
Haushalt des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales bislang vorgesehen 
Mittel von 14,7 Millionen Euro direkt an die Kommunen. Eine Pauschalierung der Mittel ist 
bereits angekündigt.  

 

Pro und Contra Kommunalisierung 

Michael Wedekind, Referent für Suchthilfe im PARITÄTISCHEN in NRW, warnt vor einer 
bedingungslosen Übertragung von Landeskompetenzen und Landesmitteln an die 
Kommunen. Zwar begrüßt er, wenn so Klienten und Klientinnen „regional besser 
abgestimmte und vernetzte Versorgungskonzepte angeboten bekommen.“ Denn daran 
bestehe aus seiner Sicht landesweit Nachholbedarf. Allerdings hält er es für fatal, wenn die 
angestrebte Kommunalisierung von einem kompletten Rückzug des Landes begleitet würde: 
„Wenn sich das Land aus seiner Verantwortung für die Einhaltung fachlicher Standards in 
der Suchthilfearbeit zurückzieht, kann jede Kommune ihre ambulante Suchthilfearbeit je 
nach politischem Farbenspiel und Haushaltslage - also praktisch nach Gusto - umsetzen.“ 
Die Träger fürchten, dass durch den Fortfall landesweit einheitlicher Qualitätsstandards 
unseriöse Anbieter zu dubiosen Therapieangeboten verleitet werden könnten. 

Kritik gibt es außerdem an den Kürzungen des Landes, die schon in den letzten Jahren die 
kommunalen Haushalte belasteten. Weitere Kürzungen könnten auch in den kommenden 
Jahren drohen. Die absehbare Folge: Wiederum weniger Geld für die praktische Arbeit vor 
Ort.  

Praxis 
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Das Land hat weiter Verantwortung! 

Fakt ist: Es gibt nur wenige Kommunen, die eine moderne und zeitnahe Suchthilfeplanung 
vorhalten wie beispielsweise die Stadt Hamm, die ihre Träger zudem umfassend an den 
Beratungen beteiligt. Das mag sich ändern, wenn in 2007 die Kommunalisierung der Mittel 
Realität wird. Ebenso wahrscheinlich aber ist, dass sich die Suchthilfelandschaft zu einem 
farbenfrohen Flickenteppich entwickelt, dessen Webmuster weniger der Fachlichkeit, 
sondern mehr den Finanzen und örtlichen Gegebenheiten folgt: So bringt beispielsweise die 
Zusammenarbeit mit Suchtfachkliniken, Entzugseinrichtungen, psychiatrischen Kliniken und 
Justizvollzugsanstalten selten einen unmittelbaren Nutzen für die Kommune. Warum also 
sollte sie dies finanzieren? 

 

Fakt ist: Die Arbeit der Landesfachstelle Bella Donna (Frauen und Sucht) musste nach 
wiederholten Kürzungen ihre Arbeit in Essen beenden. Vom künftigen Standort Köln werden 
Synergieeffekte erwartet - doch bleibt die in Essen praktizierte Zusammenarbeit mit der 
Beratungsstelle für betroffene Frauen dabei auf der Strecke. „Eine Landesfachstelle sollte 
immer mit der Basis in Kontakt bleiben“, so Michael Wedekind, „sonst fehlt es den Fach-
Expertisen schnell an Realitätsbezug“. 

 

Fakt ist: Das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass die Länder gefordert sind, etwas 
gegen die verführerische Werbung der Sportwette Oddset zu tun und die Spielsucht 
einzudämmen. Auch ist es Ländersache dafür zu sorgen, dass Spielbanken mit strengeren 
Kontrollen, Saalverboten und Kreditsperren Spielsüchtige abschrecken oder bei 
„Selbstsperrungen“ durch Kontrollen unterstützen. 

 

 

Wichtige Fragen ungeklärt 

Rolf Hüllinghorst, Geschäftsführer der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm, 
bringt mit zwei offenen Fragen Widersprüche und Unsicherheiten auf den Punkt: 

Erstens: „Wie kann das Land trotz Verlagerung von Kompetenzen auf die Kommune 
sicherstellen, dass die Standards und der Umfang der Dienstleistungen erhalten 
bleiben.“ 

Und zweitens: „Nach welchen Kriterien sollen die bisherigen Landesmittel, soll das 
Geld auf die Kommunen verteilt werden“ – nach Einwohnerzahl? Nach Bewertung der 
Problembelastung? Wer stellt die Bewertungen auf und sorgt für Transparenz? 

So gut wie sicher ist zum 1. Januar 2007 nur eines: Es gibt weniger Geld für die Kommunen, 
die dann den Kraftakt bewältigen sollen, das bisherige Leistungsangebot vor Ort 
ungeschmälert aufrecht zu erhalten - eine ziemlich realitätsferne Erwartung.  

 

Wir fragen die Landesregierung: Wie stellt sie sicher, dass landesweit gleiche 
Mindeststandards und Qualitätsmaßstäbe gelten? Dass öffentliche Mittel nur Kommunen 
bekommen, die eine Suchthilfeplanung nachweisen können? Was ist mit den Aufgaben, die 
nur das Land verantworten und fördern kann - wie die Bekämpfung der Glücksspielsucht 
oder die Primärprävention?  
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Fragen Sie uns!  

Der Paritätische fordert die Sicherung von Angebotsvielfalt und Trägerpluralität. Die 
Arbeitsstrukturen vor Ort müssen gewährleisten, dass Vereine und Organisationen der 
Wohlfahrtspflege an der Kommunalisierung der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe beteiligt 
werden. 

 (Stand: Juli 2006) 
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